28. NOVEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 2014 zur Bestimmung der Kriterien zur Festlegung des Personalplans des Einsatzpersonals der Zonen


(Belgisches Staatsblatt vom 19. September 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


28. NOVEMBER 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 2014 zur Bestimmung der Kriterien zur Festlegung des Personalplans des Einsatzpersonals der Zonen


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Mai 2007 über die zivile Sicherheit, des Artikels 102, abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2013;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 29. Juni 2014 zur Bestimmung der Kriterien zur Festlegung des Personalplans des Einsatzpersonals der Zonen;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 2. Juni 2023;

Aufgrund des Einverständnisses des Staatssekretärs für Haushalt vom 15. Juli 2023;

Aufgrund der Beteiligung der Regionalregierungen an der Ausarbeitung des vorliegenden Erlasses;

Aufgrund des Verhandlungsprotokolls Nr. 2023/14 des Ausschusses der provinzialen und lokalen öffentlichen Dienste vom 20. Juni 2023;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 74.652/2 des Staatsrates vom 6. November 2023, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - Im Königlichen Erlass vom 29. Juni 2014 zur Bestimmung der Kriterien zur Festlegung des Personalplans des Einsatzpersonals der Zonen wird Artikel 3 Nr. 2 Buchstabe d) wie folgt ergänzt:

"und der Politik der Zone in Bezug auf das Laufbahnende sowie des Bedarfs, Einsatzpersonal, das neu zugewiesen wird oder sich in der Laufbahnenderegelung befindet, zu ersetzen beziehungsweise proaktiv anzuwerben, und gegebenenfalls der Ausbildung, die zu diesem Zweck absolviert werden muss".




Art. 2 - In denselben Erlass wird ein Artikel 3/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 3/1 - Der Personalplan enthält die Alterspyramide des Einsatzpersonals für das Berufspersonal einerseits und das freiwillige Personal andererseits sowie die Politik der Zone in Bezug auf das Laufbahnende."


Art. 3 - Der für Inneres zuständige Minister ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


Gegeben zu Brüssel, den 28. November 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

